
akku Gmb

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bildungsmaßnahmen, die durch die akku GmbH als Veranstalter durchgeführt 

werden. Im Falle der Förderung durch Dritte (z.B. das Arbeitsamt, Rentenversicherungsträger, Berufsförderungsdienst o.a.) gelten 

zusätzliche Teilnahmebedingungen, die beim Veranstalter zu erfragen sind. 

2. Teilnahmeberechtigung

Sofern für die Lehrgangsteilnahme bzw. die Zulassung zur Abschlussprüfung eines Lehrganges besondere Zulassungsvoraussetzungen 

gelten, muss der Teilnehmer diese erfüllen. Die Teilnahme an einem Lehrgang / Seminar begründet noch nicht den Anspruch auf eine 

etwaige Prüfungszulassung. Eventuelle Zulassungsbedingungen sind den einzelnen Lehrgangsangeboten zu entnehmen oder beim 

Veranstalter zu erfragen. 

3. Anmeldung

Anmeldung in Schriftform, per Fax, per Email oder über Internet ist für den Teilnehmer verbindlich. Telefonische Anmeldungen werden erst 

durch die schriftliche Erklärung des Teilnehmers verbindlich. Kündigungsmöglichkeiten sind hiervon unberührt und werden nachfolgend 

unter Ziffer 6 und Ziffer 7 geregelt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt und durch den Veranstalter 

bestätigt. Erst nach erfolgter Bestätigung kommt ein Vertrag zustande. Nach erfolgter Anmeldung zum Lehrgang ist ein evtl. 

Wohnortwechsel dem Veranstalter umgehend mitzuteilen. 

4. Gebühren

Die Teilnahme an den Lehrgängen ist gebührenpflichtig. Gebührenschuldner ist stets der Vertragspartner. Prüfungsgebühren werden 

gesondert berechnet, soweit es sich um staatlich anerkannte Prüfungen handelt.

5. Zahlungsbedingungen

Über die Höhe der Gebühren erhalten die Vertragspartner eine Rechnung. Die Gebühr ist fällig zu dem in der Rechnung genannten 

Zahlungsziel. Bei Lehrgängen/ Seminaren mit einer Gebühr über € 550,- und mehr als 120 Unterrichtsstunden wird die Zahlung alternativ 

über einen Ratenplan angeboten. 

6. Durchführung des Lehrganges

Durchführung und Ort des Lehrganges/ Seminares sind an eine Mindestteilnehmerzahl gebunden. Bei einer zu geringen Teilnehmerzahl 

kann der Lehrgang zeitlich und/oder örtlich verlegt oder ganz abgesagt werden. Bereits entrichtete Gebühren werden im Fall einer Absage in 

voller Höhe erstattet. Darüber hinausgehende Ersatz- oder Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich vor, 

Lehrpläne, Stundenpläne sowie den Einsatz von Ausbildungspersonal vor und/oder während des Lehrgangs aus zwingenden Gründen zu 

ändern. Die genannten Änderungen alleine berechtigen den Teilnehmer nicht zu einer kostenfreien Kündigung.



7. Kündigung

Maßgeblich für eine fristgerechte Kündigung ist deren Eingang beim Veranstalter. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Bei allen 

Lehrgängen/Seminaren ist eine kostenfreie Kündigung bis spätestens 14 Kalendertage vor Beginn der Maßnahme möglich. Erfolgt die 

Kündigung nach den oben genannten Fristen, jedoch vor Lehrgangsbeginn, so fällt für Lehrgänge/Seminare bis zu € 550,- eine 

Aufwandspauschale in Höhe von € 55,- an; bei Lehrgängen/Seminaren über € 550,- beträgt diese Aufwandspauschale 10% der 

Lehrgangsgebühren. Bei Kündigung während des Lehrganges/ Seminares ist bei einem Gebührenwert bis € 550,- der Gesamtbetrag zu 

entrichten; bei einem Gebührenwert über € 550,- fallen die bis zum Kündigungstermin anteiligen Gebühren zzgl. einer 

Bearbeitungspauschale in Höhe von € 100,- an, mindestens jedoch 10% der Lehrgangsgebühren. Wenn der Teilnehmer dem Unterricht 

fernbleibt, ohne dass der Vertrag schriftlich gekündigt wurde, bleibt der Vertragspartner weiterhin zur Zahlung der gesamten Lehrgangs-/ 

Seminargebühren verpflichtet. 

8. Haftung

Bei Diebstahl, Verlust oder Beschädigung des Eigentums von Teilnehmern während des Aufenthaltes am Lehrgangsort haftet der 

Veranstalter nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. 

9. Versicherungsschutz

Gegen Unfälle während der Unterrichtszeit bzw. auf dem Wege zur und von der Unterrichtsstätte ist der Teilnehmer im Rahmen der 

gesetzlichen Unfallversicherung versichert. Der Unfallversicherungsschutz richtet sich nach den Bestimmungen der zuständigen 

Berufsgenossenschaft, soweit die gesetzliche Unfallversicherung zuständig ist. Ansonsten hat der Teilnehmer selbst für seinen 

Versicherungsschutz zu sorgen. 

10. Datenschutz

Durch die Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer mit der Be- und Verarbeitung der personenbezogenen Daten für Zwecke der Lehrgangs-/ 

Seminarabwicklung sowie der Zusendung späterer Informationen im Zusammenhang mit beruflicher Bildung einverstanden. 

11. Sonstiges

Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Klauseln der vorstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen unberührt. Im übrigen gelten die Bestimmungen des BGB.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort die akku GmbH in Landau, Königstr. 18. 

Gerichtsstand ist Landau/Pfalz.


